
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto:

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto: 

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 15.01.2024
	Beschlussvorlage: Die Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft (WEV) beabsichtigt die bestehende Mechanisch-Biologische Anlage (MBA), die bereits seit 2005 in Betrieb ist, den veränderten Randbedingungen anzupassen. Die Optimierungen beziehen sich auf eine Änderung vom Zwei-Linien-Betrieb auf einen Ein-Linien-Betrieb, die maßgeblich mit Rückbau- maßnahmen in der Aufbereitungshalle verbunden sind. Es ist geplant, die beiden bestehenden Hausmüll-Aufbereitungs- linien stillzulegen / rückzubauen und die verbleibende Sperrmüll-Aufbereitungslinie 1 für Hausmüll (HM) und die Sperrmüll-Aufbereitungslinie 2 weiterhin für Sperrmüll (SM) zu verwenden. Zum Änderungsgenehmigungsvorhaben ist Folgendes anzumerken:• keine Änderung der Inputmengen und keine Erweiterung der Abfallschlüssel,  • keine Änderung der Betriebszeiten und keine Erhöhung des Anlagenpersonals,  • maßgeblich Rückbaumaßnahmen - keine sonstigen baulichen Änderungen,• keine Auswirkungen auf die Schutzgüter (Reduzierungen Lärm, Staub),• keine neuen Emissionsquellen.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 22.01.2024
	Beschlussnummer: TA 2024-04
	Beschlusstext: im Rahmen der Anhörung dem Antrag nach § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz auf „Wesentliche Änderung des Betriebes“ der MBA Cröbern, Am Westufer 3, Flurstück 138, Gemarkung Dechwitz, zuzustimmen.
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zum Antrag nach §16 Bundes-Immissionsschutzgesetz auf „Wesentliche Änderung des Betriebes“ der MBA Cröbern, Am Westufer 3, Flurstück 138, Gemarkung Dechwitz
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Kostenstellen-/Kostenträgernummer: 


